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TARIFRUNDE BUND UND KOMMUNEN 
2020/2021/2022

Am 25. Oktober 2020 haben sich die Gewerkschaf-

ten mit dem Bund und der VKA darauf geeinigt, die 

Gehälter der Tarifbeschäftigten des Bundes und der 

Kommunen in zwei Stufen um insgesamt 3,2 Prozent 

anzuheben. Gegenstand der Einigung ist außerdem 

eine einmalige Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020. 

Die Laufzeit beträgt 28 Monate. Die Vereinbarung 

wurde zum 1. September 2020 wirksam. Die ersten 

sieben Monate gelten als Leermonate.

Tarifergebnis
  einmalige Corona-Sonderzahlung  

im Dezember 2020:

 –  600 Euro für die Beschäftigten  

in EG 1 bis EG 8

 –  400 Euro für die Beschäftigten  

in EG 9a bis EG 12

 –  300 Euro für die Beschäftigten  

in EG 13 bis EG 15

 – Auszubildende des Bundes: 200 Euro
  zum 1. April 2021 eine Erhöhung  

um 1,4 Prozent, mindestens um 50 Euro
  zum 1. April 2022 eine Erhöhung  

um 1,8 Prozent
 Erhöhung der Ausbildungsentgelte 

 um 25 Euro zum 1. April 2021 und

 um 25 Euro zum 1. April 2022

BESOLDUNGSRUNDE BUND 
2020/2021/2022

Die einmalige Corona-Sonderzahlung erhielten 

EmpfängerInnen von Dienst- und Anwärterbezü-

gen sowie SoldatInnen analog zur Tarifeinigung im 

Jahr 2020. Die Übertragung erfolgte mit dem Gesetz 

über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der 

COVID-19-Pandemie an Besoldungs- und Wehrsold-

empfänger. Die Tarifsteigerungen wurden mit dem 

Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und 

-versorgung 2021/2022 und zur Änderung weite-

rer dienstrechtlicher Vorschriften auf die Beam-

tInnen, VersorgungsempfängerInnen, SoldatInnen 

und RichterInnen übertragen. Allerdings betrug die 

Erhöhung zum 1. April 2021 lediglich 1,2 Prozent, 

da 0,2 Prozentpunkte zur weiteren Füllung der Ver-

sorgungsrücklage abgezogen wurden. Zum 1. Ap-

ril 2022 steigt die Besoldung um 1,8 Prozent. Die 

Anwärtergrundbeträge wurden bzw. werden wie 

die Dienst- und Versorgungsbezüge linear in zwei 

Schritten angehoben.
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GLOSSAR

Beispiele für Amtsbezeichnungen gemäß der Bundes- 

besoldungs- sowie Landesbesoldungsordnungen

A 7
 Brandmeister, Brandmeisterin
 Hafenmeister, Hafenmeisterin
 Lebensmittelkontrolleur,  

 Lebensmittelkontrolleurin
 Obersekretär, Obersekretärin 

 (z. B. im Justizvollzugsdienst oder beim Zoll)
 Polizeimeister, Polizeimeisterin
 Restaurator, Restauratorin

A 9
 Amtsinspektor, Amtsinspektorin 

 (z. B. im Justizvollzugsdienst)
 Hauptbrandmeister, Hauptbrandmeisterin
 Kriminalkommissar, Kriminalkommissarin
 Obergerichtsvollzieher, Obergerichtsvollzieherin
 Polizeihauptmeister, Polizeihauptmeisterin
 Steuerinspektor, Steuerinspektorin
 Straßenobermeister, Straßenobermeisterin

Besoldungsgruppen

A 13
 Akademischer Rat, Akademische Rätin 

 (an einer Hochschule)
 Erster Polizeihauptkommissar, 

 Erste Polizeihauptkommissarin
 Konservator, Konservatorin
 Oberrechnungsrat, Oberrechnungsrätin 

 (als Prüfungsbeamter oder Prüfungsbeamtin

 beim Landesrechnungshof)
 Regierungsrat, Regierungsrätin
 Rektor, Rektorin
 Studienrat, Studienrätin
 Stabsarzt, Stabsärztin
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER ABTEILUNG

Weiterlesen!

Magazin für Beamtinnen und Beamte

Umfragen

Schwerpunkt-Broschüren

Infografiken

DGB Besoldunsgreport

DGB Newsletter 
Öffentlicher Dienst 
und Beamtenpolitik: 
www.dgb.de/beamte
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ACHT GUTE GRÜNDE MITGLIED ZU WERDEN

RECHTSSCHUTZ 
Für Gewerkschaftsmitglieder gibt es einen kosten-

freien Rechtsschutz. Er hilft bei juristischen Aus-

einandersetzungen rund um das Arbeitsleben. Bei 

Meinungsverschiedenheiten mit der Berufsgenos-

senschaft oder der Sozialversicherung hilft der So-

zialrechtsschutz – ebenfalls kostenfrei.

TARIFLICHE LEISTUNGEN
Die von den DGB-Gewerkschaften ausgehandelten 

Tarifverträge bieten viele Vorteile. Nur Mitglieder 

haben einen Rechtsanspruch auf alle Leistungen aus 

den Tarifverträgen.

UNTERSTÜTZUNG BEI 
TARIFKONFLIKTEN
Beim Arbeitskampf kann es hart zur Sache gehen. 

Die Gewerkschaften unterstützen ihre Mitglieder bei 

Streik, Aussperrung und Maßregelungen durch den 

Arbeitgeber.

QUALIFIZIERUNG UND 
WEITERBILDUNG
Fortbildung wird immer wichtiger. Die Gewerkschaf-

ten bieten ihren Mitgliedern Seminare zu betrieb-

lichen und gesellschaftspolitischen Themen.

FREIZEIT-UNFALLVERSICHERUNG
Eine Freizeit- und Unfallversicherung ist bei vielen 

Gewerkschaften Standard und im Mitgliedsbeitrag 

enthalten. Wenn Sie in der Freizeit einen Unfall ha-

ben und stationär behandelt werden müssen, be-

kommen Sie ein Unfall-Krankenhaustagegeld. Bei 

schweren Schicksalsschlägen gibt es eine Invalidi-

täts- oder Todesfallentschädigung.

BERATUNG UND INFORMATION
Welche Rechte sichert mir der Tarifvertrag? Welche 

Ansprüche habe ich bei Arbeitslosigkeit? Wie sieht 

es mit der betrieblichen Altersvorsorge aus? In ihren 

kostenfreien Informationsbroschüren und Mitglieds-

zeitschriften informieren die DGB-Gewerkschaften 

ihre Mitglieder laufend über aktuelle Sachthemen 

und bieten praktische Tipps für den Betriebsalltag. 

Wer konkrete Fragen hat, kann sich von den Kol-

legInnen der DGB-Gewerkschaften individuell und 

kompetent beraten lassen.

SPEZIALSERVICE UND 
SONDERKONDITIONEN
In einigen DGB-Gewerkschaften gibt es Sonder-

konditionen für die Mitglieder, z. B. bei Reisen, beim 

Autokauf, bei der Autoversicherung oder beim Han-

dytarif. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 

bei den Gewerkschaften.

POLITISCHE ARBEIT
Die Stärke der DGB-Mitgliedsgewerkschaften in der 

politischen Arena erwächst aus ihrer Mitgliederzahl. 

Fast sechs Millionen Mitglieder sichern den Gewerk-

schaften beträchtlichen Einfluss auf die Politik. Und 

je mehr wir sind, desto größer sind unsere Möglich-

keiten.

ÜBERZEUGT? 
Beitreten unter: www.dgb.de/-/CBV

Mitmachen!
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